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Einblick in die Welt der Schokolade
Das HPZ Seidenbaum besuchte die Manufaktur Läderach und die Teilnehmenden vergnügten sich an einem Schneesporttag.

Trübbach Im Heilpädagogi-
schen Zentrum (HPZ) Seiden-
bauminTrübbach stehtdieFör-
derung der individuellen Be-
dürfnisse der anvertrauten Kin-
der und Jugendlichen imFokus.
Praxisnaherunderlebnisreicher
Unterricht ist dabei genauso
wichtig wie die sportliche Akti-
vität in der Gemeinschaft.

Zum Abschluss des Themas
in der Schule besuchten die
Schülerinnen und Schüler der
Mittelstufe HPZ Seidenbaum
dieSchokoladenmanufakturLä-
derach in Ennenda.

Kostprobenundselber
Schokoladegiessen
In dieser gab es für die Kinder
sehr viel zu entdecken. «Alswir
dasGebäudebetraten, entdeck-
tenwir eine riesigeKakaobohne,
die ganz aus Schokolade war»,
berichtet Schülerin Anna. Den
SchülerinnenundSchülernwur-
den sogleichKostprobenverab-
reicht. Dazu erfuhren sie jede
Menge über die Herkunft des
KakaosundwieSchokoladeher-
gestelltwird.«Wirdurften sogar

eine frischeKakaofrucht öffnen
und anfassen», erzählt Anna
weiter und schildert, was sie al-
les gelernt hat: «Läderach be-
kommt die Kakaobohnen aus
Brasilien,Ghana undMadagas-
kar. Zuerst werden die Kakao-
bohnen geröstet, dann fein ge-
mahlen. Das Kakaobohnenpul-
ver wird gepresst, so dass die

Kakaobutter herausläuft. Die
grossenMaschinenmischenalle
Zutaten und so gibt es die ver-
schiedensten Schokoladensor-
ten.» Nachdem im Präsenta-
tionsraum abermals viel Scho-
kolade probiert wurde, durften
die Schülerinnen und Schüler
zumAbschlussdie eigeneScho-
kolade giessen und mit allerlei

Zutaten wie Nüssen oder ge-
trockneten Früchten verzieren.

Spendenermöglichten
einenSchneesporttag
Dieser Ausflug wurde, wie die
Schülerinweiter schreibt, durch
Spenden ermöglicht. Auch
konntedurchSpendengelderein
stufenübergreifender Schnee-

sporttag durchgeführt werden.
Schülerinnen und Schüler der
Mittel- undOberstufe sowieder
Abschlussklasse konnten im
Schneesportareal auf dem
Flumserberg verschiedenste
Disziplinenbei herrlichemSon-
nenschein geniessen. Thomas
Köster, Institutionsleiter am
HPZ Seidenbaum, erklärt, dass

so einTag für dieLehrpersonen
und Betreuer eine riesige Her-
ausforderung in der Planung
und Durchführung ist. «Aber
dank ihres von Herzblut und
Professionalität geprägten sen-
sationellen Efforts konnte der
Schneesporttag realisiert wer-
den.Dasverdient allerhöchsten
Respekt.» (pd)

Viel Spass im Schnee im Schneesportareal auf dem Flumserberg.In der Manufaktur Läderach gab es viel zur Schokolade zu hören – aber auch zumNaschen. Bilder: PD

Leute
Bester Fahrlehrer

40000 Fahrschülerinnen und
-schüler haben ihre Fahrlehre-
rinnen und -lehrer beurteilt. Im
Kanton St.Gallen siegte Kars-
tenFlemigausWil.DieSchüle-
rinnen und Schüler sagen etwa:
«Karsten ist ein mega cooler
undentspannterFahrlehrer, bei
dem das Autofahren lernen
Spass macht.» Sie loben seine
spannenden Lektionen, die gu-
tenErklärungenunddie starken
Nerven. Eine Fahrschülerin be-
dankt sichbei ihm,daer sie trotz
ihrer psychischen Erkrankung
gut auf die Prüfung vorbereitet
habe.AngehendeAutolenkerin-
nen und -lenker müssen eine
mindestens zwölfmonatige
Lernphase absolvieren, dafür
bekommensiedenLernfahraus-
weis schonmit 17 Jahren.Flemig
sagt zu«DieOstschweiz»:«Fah-
ren mit 17 finde ich eine tolle
Idee. Die Umsetzung lässt aber
zuwünschenübrig.»DasGanze
müsse durch eine Fachperson
begleitet werden. (nis)

Jauche gelangt
in Dorfbach
Mosnang AmMontagnachmit-
tag sind bei einem Landwirt-
schaftsunfall imAufeldmehrere
Kubikmeter Jauche indenDorf-
bach gelangt. Die ausgerückte
Feuerwehr, die der Landwirt
alarmierte, konntedasAusmass
durchBachsperreneindämmen.
Gemäss dem Amt für Fischerei
konntebisher keinFischsterben
festgestellt werden. (kapo)

Wegen Affäre mit dem Tod gedroht
Nachdem ein 32-Jähriger von der Liebschaft seiner Schwester Wind bekommen hatte, baute er eine Drohkulisse auf.

Claudia Schmid

An der Verhandlung am Kreis-
gericht St.Gallen befragte die
vorsitzende Richterin zunächst
die Privatklägerin. Sie berichte-
te, dass ihreFamilie nicht damit
einverstanden sei, dass sie sich
von ihrem Ehemann scheiden
lassen wolle. Es habe deshalb
Streit mit ihrem Bruder gege-
ben, erklärte sie. Er habe sie
mehrfach bedroht. Unter ande-
rem habe er gesagt, sie sei tot,
wenn sie ihrenMann verlasse.

BeimehrerenFragenerklär-
tedieFrau, sieerinneresichheu-
tenichtmehr. Siehabealleskurz
nach den Vorfällen zu Protokoll
gegeben. Laut Anklageschrift
sagte der Beschuldigte, er wisse
von ihrerausserehelichenBezie-
hung. Die Familie werde dies
niemalsakzeptieren.Einesolche
SchandekönnenurmiteinerPa-
trone abgewaschen werden. Ihr
Schicksal liege nun in den Hän-
den der Familie.

Nachdem sieAnzeige gegen
denBeschuldigtenerstattethabe
under inUntersuchungshaft ge-
kommen sei, habe es ihr leidge-
tan, betonte die Frau. Es handle
sich immerhinumihrenBruder.
Seit sie sichnachdemVorfall von
ihrem Mann getrennt habe, sei
derKontaktzurFamilieabgebro-
chen.Auch ihreKinderdürfe sie
nichtmehr sehen.

DerSchwesterhelfen
wollen
Der 32-jährige Beschuldigte
wehrte sich gegen den Vorwurf,
erhabeseineSchwesterkonkret
mit dem Tode bedroht. Die
Schwester habe ihm erzählt,
dass sie Streit mit ihrem Mann
habe,denausserehelichenPart-
ner jedoch verschwiegen. Sie
hättengemeinsamüberdieEhe-

probleme und mögliche Lösun-
gen gesprochen. Als er von der
Beziehung seiner Schwester zu
einem anderen Mann erfuhr,
fühlte er sich laut seinen Aussa-
gen verraten, weil sie ihm nicht
dieWahrheit erzählt hatte.

Er habe ihr darauf gesagt, er
wolle nichts mehr mit ihr zu tun
haben. Für ihn und die Familie
sei sie gestorben, wenn sie sich
weiter mit ihrem Freund treffe.
Damit aber habe er sie keines-
wegs mit dem Tode bedroht. Er
habeseinerSchwester,dieer lie-
be, bei der ganzen Angelegen-
heit nur helfenwollen. Sein Ziel
sei gewesen, einen Dialog zwi-
schen den Familienmitgliedern
herbeizuführen. Möglich sei,
dass seineSchwesterdieGesprä-
che falsch verstanden habe. Sie
müsse selber wissen, wie sie ihr
Leben führen wolle, und hätte

zukeinerZeit vor ihmAngst ha-
ben müssen.

BedingteFreiheitsstrafe
beantragt
Die Staatsanwältin beantragte
für den nordmazedonischen
Staatsangehörigeneinebeding-
te Freiheitsstrafe von zehn Mo-
naten und eine Busse. Die Pri-
vatklägerinhabevoralleminder
ersten Einvernahme glaubhaft
ausgesagt, dass sie wegen der
Drohungen ihres Bruders und
auch ihres Vaters grosse Angst
ausgestanden habe. Der Be-
schuldigtehabeeineDrohkulis-
se aufgebaut, umseine Schwes-
ter davon abzuhalten, dass sie
ihren Ehemann verlasse.

Die Rechtsvertreterin der
Privatklägerin plädierte eben-
falls für einen Schuldspruch.
Ihre Mandantin habe sich nach

den wochenlangen Drohungen
und der Nötigung ins Frauen-
hausbegebenundsichüber län-
gereZeit versteckenmüssen.Sie
leideunterdemKontaktabbruch
zu ihrer ganzen Familie und
habe noch immerAngst.

Der Verteidiger verlangte,
seinMandant seivonSchuldund
Strafe freizusprechen. Die An-
schuldigungen gegenüber dem
Beschuldigten seien nicht be-
wiesen. Mehrere Familienmit-
gliederbestätigten,dassdiePri-
vatklägerin sehr ängstlich sei
und oft Situationen dramatisie-
re. Ein Gutachten, das über sei-
nen Mandanten erstellt worden
sei, attestiere ihm, dass er sich
zwar den Traditionen und der
Familieverbunden fühle, jedoch
weder von Wut noch Rachege-
fühlengeleitet sei, sondernruhig
und besonnen agiere. Er habe

die Schwester auf die morali-
schenWertvorstellungen seiner
Familie aufmerksam gemacht,
dabei aber keine Drohungen
ausgesprochen. Die Privatklä-
gerin habe während der Befra-
gung an Schranken immer wie-
dergesagt, sieerinneresichnicht
mehr an den genauen Wortlaut
derDrohungen,erklärtederVer-
teidigerweiter. In seinenAugen
habesie sichdamitunglaubwür-
diggemacht. IhrebeidenKinder
hätten sich zudem nicht auf
Druck der Familie, sondern aus
freien Stücken dazu entschie-
den, nicht mehr bei der Mutter,
sondern wieder beim Vater zu
wohnen.

Freispruchund
Entschädigung
Das Kreisgericht entlastete den
BeschuldigtenvonallenVorwür-
fen.DieZweifel anseinerSchuld
seien viel zu gross für einen
Schuldspruch, begründete die
vorsitzendeRichterindasUrteil.
Die Privatklägerin habe bereits
bei der zweiten Einvernahme
völlig anders ausgesagt als bei
der ersten. Sie sei vielen Fragen
ausgewichenoderhabesienicht
beantwortet. Zudem habe sie
keinekonkretenDrohungendes
Bruders genannt.Habe sieDro-
hungen gegen sie formuliert,
habe sie nicht gesagt, von wel-
chem Familienmitglied sie aus-
gesprochen worden seien. Der
Beschuldigte war während der
Urteilsverkündigung sichtlich
gerührtunderleichtert.Weilder
dreifacheFamilienvater rund40
Tage in Untersuchungshaft ge-
sessen hatte, sprach ihm das
Kreisgericht eine Genugtuung
undeineEntschädigung fürden
Erwerbsausfall zu. Die Verfah-
renskosten von rund 29000
Franken trägt der Staat.

Weil der Beschuldigte 40 Tage inUntersuchungshaft sass, bekommt er eineGenugtuung zugesprochen.
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